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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des
Gemischs und des Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: Ätzmittel für PTFE

· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Ätzmittel

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:
Spengler Fluorkunststoffe GmbH & Co. KG
Buchenring 20
D-42281 Wuppertal
Tel.: +49 202 8702790
Fax: +49 202 8702786
Website: www.sp-ptfe.de
e-Mail: info@sp-ptfe.de

· Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 202 8702790
Fax: +49 202 8702786

· 1.4 Notrufnummer: Tel. +49 202 8702790

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

d~ GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

d~ GHS08 Gesundheitsgefahr

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

d~ GHS05 Ätzwirkung

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

d~ GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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d~ GHS07

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

· 2.2 Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme

d~
GHS02

d~
GHS05

d~
GHS07

d~
GHS08

d~
GHS09

· Signalwort Gefahr

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Tetrahydrofuran
Natrium
Naphthalin

· Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen

Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
spülen.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen

Vorschriften der Entsorgung zuführen.
· Zusätzliche Angaben:
Verpackungen, die an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, sind unabhängig von ihrem
Fassungsvermögen mit einem tastbaren Gefahrenhinweis nach EN ISO 11683 auszustatten.
Verpackungen, die an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, sind unabhängig von ihrem
Fassungsvermögen mit kindergesicherten Verschlüssen auszustatten.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

· 2.3 Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
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* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
· Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen.
· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
Reg.nr.: 01-2119444314-46-X

Tetrahydrofuran
d~ Flam. Liq. 2, H225; d~ Carc. 2, H351; d~ Eye Irrit.
2, H319; STOT SE 3, H335

50 - 100%

CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
Reg.nr.: 01-2119561346-37-X

Naphthalin
d~ Carc. 2, H351; d~ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410; d~ Acute Tox. 4, H302

≥ 10 - < 25%

CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
Reg.nr.: 01-2119484805-27-X

Natrium
d~ Water-react. 1, H260; d~ Skin Corr. 1B, H314

≥ 5 - ≤ 10%

· zusätzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

· nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Sofort Arzt hinzuziehen.

· nach Hautkontakt:
Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· nach Augenkontakt:
Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem
Wasser spülen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

· nach Verschlucken:
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt aufsuchen.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symp tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Kohlendioxid
Sand

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser.
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef ahren
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich über große Entfernungen den Boden entlang
bewegen/sich entzünden/zur Quelle zurückschlagen.
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

(Fortsetzung auf Seite 4)
 DE 



Seite: 4/12

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 18.07.2018 überarbeitet am: 18.07.2018Versionsnummer 2

Handelsname: Ätzmittel für PTFE

(Fortsetzung von Seite 3)

47.0.11

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Metalloxide
Bei Einsatz von Löschwasser entstehen stark alkalische Lösungen.

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
· Weitere Angaben
Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Für
ausreichenden Löschwasserrückhalt sorgen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausr üstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Zündquellen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Kontakt mit Produkt vermeiden.

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation die zuständigen Behörden benachrichtigen.
Eindringen in Gewässer, Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reini gung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
Mit Wasser nachreinigen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücks ichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Ausreichende Belüftung sicherstellen.

· Zusammenlagerungshinweise:
Von stark sauren bzw. alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Lagerung in einem Auffangraum erforderlich.
Behälter dicht geschlossen halten.
Lagertemperatur < 10°C.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Lagerklasse: 3 (Entzündliche flüssige Stoffe) nach TRGS 510
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündbare Flüssigkeiten
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/
Persönliche Schutzausrüstungen

· 8.1 Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwach enden Grenzwerten:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der
Europäischen Union
109-99-9 Tetrahydrofuran
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 150 mg/m³, 50 ml/m³

2(I);DFG, EU, H, Y
IOELV (Europäische Union) Kurzzeitwert: 300 mg/m³, 100 ml/m³

Langzeitwert: 150 mg/m³, 50 ml/m³
Haut

91-20-3 Naphthalin
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,5 E mg/m³, 0,1 ml/m³

1(I);EU, AGS, H, Y, 11
IOELV (Europäische Union) Langzeitwert: 30 mg/m³, 10 ml/m³

· DNEL-Werte
109-99-9 Tetrahydrofuran
Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) 1,5 mg/kg bw/day (Mensch)
Dermal DNEL (worker, long-term, systemic) 12,6 mg/kg bw/day (Mensch)

DNEL (consumer, long-term, systemic) 1,5 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ DNEL (worker, short-term, systemic) 96 mg/m³ (Mensch)

DNEL (worker, long-term, systemic) 72,4 mg/m³ (Mensch)
DNEL (consumer, short-term, systemic) 52 mg/m³ (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) 13 mg/m³ (Mensch)
DNEL (worker, short-term, local) 300 mg/m³ (Mensch)
DNEL (worker, long-term, local) 150 mg/m³ (Mensch)
DNEL (consumer, short-term, local) 150 mg/m³ (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, local) 75 mg/m³ (Mensch)

91-20-3 Naphthalin
Dermal DNEL (worker, long-term, systemic) 3,57 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ DNEL (worker, long-term, systemic) 25 mg/m³ (Mensch)

DNEL (worker, long-term, local) 25 mg/m³ (Mensch)

· PNEC-Werte
109-99-9 Tetrahydrofuran
PNEC aqua (freshwater) 4,32 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,432 mg/L (.)
PNEC STP 4,6 mg/L (.)
PNEC soil 2,13 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 23,3 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 2,33 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases) 21,6 mg/L (.)
PNEC oral 67 mg/kg food (.)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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91-20-3 Naphthalin
PNEC aqua (freshwater) 0,0024 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 0,0024 mg/L (.)
PNEC STP 2,9 mg/L (.)
PNEC soil 0,0533 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 0,0672 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 0,0672 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases) 0,02 mg/L (.)

· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
109-99-9 Tetrahydrofuran
BGW (Deutschland) 2 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Tetrahydrofuran

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Produkt sollte nur in ausreichend gelüfteten Bereichen gehandhabt werden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

· Atemschutz:
Bei ungenügender Absaugung oder längerer Einwirkung Atemschutz erforderlich.
Filter A.

· Handschutz:

_S Schutzhandschuhe.

Für diesen Stoff gibt es kein geeignetes Handschuhmaterial. Der empfohlene Handschuh muss
häufig gewechselt werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / das
Gemisch sein.

· Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Wert für die Permeation: Level = 1

· Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

· Körperschutz: Lösemittelbeständige Schutzkleidung.
 DE 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und  chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: flüssig
Farbe: grün

· Geruch: charakteristisch
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

· pH-Wert (200 g/l) bei 20 °C: 7 - 8

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: ca. -108 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 65 - 67 °C

· Flammpunkt: -20 °C (DIN 51755)

· Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

· Zündtemperatur: > 115 °C

· Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

· Explosive Eigenschaften: Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

· Explosionsgrenzen:
untere: 1,5 Vol %
obere: 12,0 Vol %

· Dampfdruck bei 20 °C: 67 mbar

· Dichte bei 20 °C: ca. 0,92 g/cm³
· Relative Dichte Nicht bestimmt.
· Dampfdichte Nicht bestimmt.
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

· Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: 0,45 log POW

· Viskosität:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.

· Lösemittelgehalt:
   Organische Lösemittel:

VOC EU 90 %

· Festkörpergehalt: 10 %
· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.2 Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Temperaturen über 25°C vermeiden.
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Explosionsartige Reaktion mit Wasser.
Bei Kontakt mit Wasser wird Wasserstoff gebildet, der explosionsfähige Atmosphären bilden kann.
Peroxidbildung möglich.

· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Säuren, Basen, Oxidationsmittel.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Wasserstoff

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
109-99-9 Tetrahydrofuran
Oral LD50 2.045 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 > 2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)
91-20-3 Naphthalin
Oral LD50 533 mg/kg (Maus) (OECD 401)
Dermal LD50 > 2.500 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50 > 0,4 mg/l/4h (Ratte) (OECD 403)

· Primäre Reizwirkung:
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

· Schwere Augenschädigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschäden.

· Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Toxizität bei wiederholter Aufnahme
109-99-9 Tetrahydrofuran
Oral NOAEL (28d) 1.000 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 407)
91-20-3 Naphthalin
Oral NOAEL (90d) 100 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 408)
Dermal NOAEL (90d) 1.000 mg/kg bw/day (Ratte) (OECD 411)

· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde u nd fortpflanzungsgefährdende
Wirkung)
Carc. 2

· Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Karzinogenität
Kann vermutlich Krebs erzeugen.

· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Expo sition
Kann die Atemwege reizen.

· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Ex position
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität
· Aquatische Toxizität:
109-99-9 Tetrahydrofuran
EC50 (statisch) 5.930 mg/l/24h (Daphnia magna) (DIN 38412-11)
LC50 (dynamisch) 2.160 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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91-20-3 Naphthalin
EC50 (statisch) 2,16 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (dynamisch) 6,08 mg/l/96h (Pimephales promelas)

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben über das Gemisch verfügbar.
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften verfahren.
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.

· Europäischer Abfallkatalog
07 00 00 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
07 07 00 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.
07 07 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind tropffrei zu entleeren, sie können dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN2056

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR 2056 TETRAHYDROFURAN,

UMWELTGEFÄHRDEND
· IMDG TETRAHYDROFURAN, MARINE POLLUTANT
· IATA TETRAHYDROFURAN

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR

dc̀gxd́
· Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 10)
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· Gefahrzettel 3 

· IMDG

dc̀gxd́
· Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe
· Label 3 

· IATA

dc̀gx
· Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe
· Label 3 

· 14.4 Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe:
Naphthalin

· Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

· Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für
den Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

· Kemler-Zahl: 33
· EMS-Nummer: F-E,S-D
· Stowage Category B 

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II
des MARPOL-Übereinkommens und gemäß
IBC-Code Nicht anwendbar.

· Transport/weitere Angaben:

· ADR
· Begrenzte Menge (LQ) 1L
· Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500
ml

· Beförderungskategorie 2 
· Tunnelbeschränkungscode D/E

· UN "Model Regulation": UN 2056 TETRAHYDROFURAN, 3, II,
UMWELTGEFÄHRDEND

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

· Richtlinie 2012/18/EU
· Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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· Seveso-Kategorie
E2  Gewässergefährdend
P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

· Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Bet rieben der unteren Klasse 200 t
· Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Bet rieben der oberen Klasse 500 t
· VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

· Nationale Vorschriften:

· Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

· Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %

NK 50 - 100

· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.
· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsve rordnungen
· Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß RE ACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Relevante Sätze
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

· Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Veränderung dieses Dokuments bedarf der ausdrücklichen
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

· Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2
Water-react. 1: Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln – Kategorie 1

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
Carc. 2: Karzinogenität – Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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